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Googles Verpflichtungszusagen aus Sicht der Presseverleger Missbrauchsverfahren der Europäischen Kommission gegen Google – AT.39.740 Im Namen ihrer Hunderten von Mitgliedsunternehmen bringen die unterzeichnenden Europäischen Presseverbände ihre gemeinsamen Bedenken hinsichtlich der von Google vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen im EU-Kartellverfahren zum Ausdruck. Sie sind überzeugt, dass die vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen die Wettbewerbssituation aus mehreren Gründen sogar verschlechtern würden. Am 25. April 2013 wurden Googles Vorschläge zur Beendigung des Missbrauchsverfahrens der Kommission über Googles Online-Suche veröffentlicht. Die Kommission muss nun entscheiden, ob die vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen die ermittelten Wettbewerbsverstöße ausräumen. In diesem Fall würden die Zusagen für Google verbindlich erklärt und die Untersuchungen ohne formale Untersagung oder ein Bußgeld eingestellt. Die Kommission hat mehrere vorläufige Feststellungen getroffen:  Mit einem Marktanteil von über 90% in den meisten Ländern beherrscht Google seit mehreren Jahren im Europäischen Wirtschaftsraum die Märkte für Online-Suche und Suchmaschinenwerbung.  Es ist unwahrscheinlich, dass ein anderer Online-Suchanbieter Google ersetzen wird, da beide Märkte durch hohe Markteintrittsbarrieren und Netzwerkeffekte geprägt sind.  Google hat seine marktbeherrschende Stellung insbesondere durch die Begünstigung eigener Dienste und die unautorisierte Nutzung fremder Inhalte wie Bewertungen und Nachrichten missbraucht. Google weist jedes Fehlverhalten von sich, bietet aber mehrere Verpflichtungszusagen an, um das Missbrauchsverfahren abzuschließen. Insbesondere schlägt Google vor, in Suchergebnissen Links zu Google-eigenen Diensten zu kennzeichnen und es Website-Betreibern zu ermöglichen, Google den Zugriff auf ihre Websites zu untersagen.



Zusammenfassung Googles Vorschläge sind offensichtlich ineffektiv, und es ist schwer vorstellbar, wie sie sich auf ein Niveau heben ließen, das die missbräuchliche Manipulation der Suche und die Aneignung fremder Inhalte beendet und effektiven Wettbewerb wiederherstellt.  Die Vorschläge manifestieren Googles bevorzugte Positionierung und visuelle Hervorhebung eigener Dienste, statt dieses Verhalten auszuschließen.  Die vorgeschlagene Kennzeichnungslösung wird allenfalls Google-Diensten mehr Klicks zuführen.  Bezahlte Links zu Wettbewerbern (“Paid Rival Links”) liefern Google ein weiteres Instrument zur Stärkung seiner Marktmacht.  Google kann in großem Umfang weiterhin wertvolle Inhalte Dritter ohne deren Zustimmung nutzen.  Die Optionen, Google den Zugriff auf Inhalte zu untersagen, machen Seiten faktisch unsichtbar.  Die Vorschläge sorgen nicht dafür, den Wettbewerb in der Online-Suche oder in benachbarten Märkten zu fördern. Die unterzeichnenden Verbände appellieren an die Kommission, Googles derzeitige Vorschläge sowie jegliche veränderte Verpflichtungszusagen zurückzuweisen, die nicht die folgenden Mindestanforderungen erreichen:  gleiche Such- und Darstellungskriterien für alle Webseiten, einschließlich Googles eigenen Diensten. Google muss alle Dienste, einschließlich eigener, den genau gleichen Vorgaben unterwerfen, nach denselben Algorithmen crawlen, indexieren, ranken, darstellen und mit Sanktionen belegen;  keine Nutzung der Inhalte von Presseverlegern (Zeitungs-, Zeitschriften- und Onlineverleger) ohne deren vorherige Zustimmung, wenn die Nutzung über das für die Navigation in der horizontalen Suche wirklich Unerlässliche hinausgeht;  eine Option, Informationen auf der Basis einzelner Inhalte separat maschinenlesbar zu markieren, um Nutzungsrechte und -grenzen für die Verwertung des jeweiligen Inhalts festlegen zu können; 24 Juni 2013
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 keine direkte oder indirekte Bestrafung von Seiten, die die Nutzung ihrer Inhalte beschränken;  keine begünstigende Behandlung von Nachrichten-Aggregatoren gegenüber Online-Presseportalen. Die Kommission verhandelt seit Mai 2012 mit Google über einen Vergleich. Betrachtet man das bisherige Ergebnis, erwarten wir von der Kommission, umgehend eine formelle Mitteilung von Beschwerdepunkten zu erlassen, falls Google nicht in Kürze ernst zu nehmende neue Zusagen unterbreitet, die die oben angeführten Mindestanforderungen erfüllen. A. Googles Vorschläge zur missbräuchlichen Begünstigung eigener Dienste Die Kommission hat festgestellt, dass Google seine eigenen spezialisierten Suchdienste (z.B. Google Shopping, Places, News) missbräuchlich in den allgemeinen Suchergebnissen begünstigt, indem Links zu diesen Diensten höher und auffälliger als Links zu potentiell relevanteren Seiten angezeigt werden. Dadurch lenkt Google Traffic von Konkurrenz-Seiten auf die eigenen Dienste um. Als Abhilfe bietet Google nun an, die bevorzugten Links zu den eigenen Diensten zu kennzeichnen, damit Nutzer diese nicht mit anderen allgemeinen Suchergebnissen verwechseln. Darüber hinaus bietet Google an, Links zu Konkurrenz-Diensten (sog. “Rival Links”) in der Nähe der Links zu den eigenen Diensten zu platzieren, die Google direkt vermarktet. 1.



Darstellung von Google-Diensten mit bezahlten Suchergebnissen – Google Shopping



Derzeitige missbräuchliche Darstellung:



Googles Abhilfevorschlag:



Wie von der Kommission beschrieben, liegt der Missbrauch von Marktmacht in diesem typischen Beispiel darin, dass Google die Produkt-Informationen (hier für Kameras), die Unternehmen in Google Shopping (kostenpflichtig) hochgeladen haben, als erste Suchergebnisse präsentiert und darüber hinaus als einzige Ergebnisse mit anschaulichen Fotos und Preisangaben darstellt. Alle konkurrierenden Shopping-Plattformen werden ohne Bild und unterhalb der Google Shopping Ergebnisse angezeigt. Sie wirken dadurch minderwertig, was Google Shopping als gewerblichen Vermittler für Händler attraktiver erscheinen lässt. Google erreicht diesen Effekt durch den Einsatz spezieller Mechanismen, die Links zu eigenen Diensten an die Spitze der Suchergebnisse setzen, auch wenn sie tatsächlich weniger relevant sind als andere Links. Um dieser missbräuchlichen Darstellung abzuhelfen, schlägt Google eine neue Überschrift (“Google Shopping Results” anstelle von “Shopping results for”) sowie einen Hinweis “(i) Sponsored” über der
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Textbox vor, die die begünstigten Ergebnisse umrahmt. Zudem blendet Google drei bezahlte “Rival Links” unter dem eigenen Dienst ein. Da Google für eine Einblendung von Produkten in Google Shopping Zahlungen von den jeweiligen Händlern erhält, sollen Shopping-Portale nach Auffassung von Google auch für eine Einblendung als "Rival Link" bezahlen. Die Anbieter müssen in einem Auktionsverfahren für das Verlinken bieten. Für jeden Klick auf einen "Rival Link" zahlen sie den für ihre Einblendung gebotenen Klickpreis, mindestens einen von Google bestimmten Grundbetrag.



Kritik: Der Vorschlag beseitigt nicht den wettbewerblichen Hauptvorwurf, da Google sich weiter das Recht vorbehält, Links zu eigenen Diensten höher und sichtbarer zu platzieren. Der zentrale Missbrauchsvorwurf liegt darin, dass Google seinen Diensten mehr Traffic zuleitet, indem es Links zu diesen Diensten höher positioniert als im Wettbewerb stehende Dienste, selbst wenn diese objektiv relevanter für die Suchanfrage sind. Googles Zusagen beseitigen diesen Vorwurf nicht. Sie bauen explizit auf der Prämisse auf, dass Google eigene Dienste “auf Basis von Mechanismen, die nicht in vergleichbarer Weise auch auf Links zu Google-fremden Webseiten Anwendung finden”1, weiterhin besser platzieren und darstellen darf. Die Kennzeichnung von Ergebnissen schafft keine Abhilfe, weil Nutzer ihr Klickverhalten nach der Position eines Suchergebnisses, und nicht nach dessen Text ausrichten. Über die letzten Jahre hat Google bei Nutzern die Vorstellung erweckt, Ergebnisse allein nach Relevanz zu ranken. Darum klicken sie auf die ersten Ergebnisse doppelt so häufig wie auf das jeweils nächste Ergebnis, selbst wenn der Text weniger relevant für ihre Anfrage ist oder es sich gar um eine Anzeige handelt. Dem Großteil der Google-Nutzer ist schon der Unterschied zwischen bezahlten und “normalen” Suchergebnissen nicht bekannt2, obwohl die “Anzeigen” als solche gekennzeichnet und räumlich und farblich von den übrigen Ergebnissen noch deutlicher abgegrenzt sind als die Googleeigenen Links nach dem derzeitigen Vorschlag für Verpflichtungszusagen. Solange also Google nach wie vor Links zu eigenen Seiten höher platzieren und ihnen auffällige Bilder beifügen kann, ist es illusorisch, anzunehmen, eine andere Kennzeichnung dieser Links würde sich auf das Verhalten der Nutzer und damit auf den Wettbewerb auswirken. “Die Entscheidungsfindung des Verbrauchers (und die Klickzahlen) werden mehr von der Architektur der Ergebnisseite (d.h. der Platzierung des Shopping-Bereichs) beeinflusst, als durch die Google-Bezeichnung.”3 Googles Forderung, Angebote von Wettbewerbern sollen für das "Privileg" zahlen, unter GoogleLinks zu erscheinen, wäre der finale Todesstoß für den Wettbewerb. Durch das Auktionsverfahren für bezahlte “Rival Links” zwingt Google seinen Wettbewerbern Kosten auf, die es selbst nicht tragen muss, sondern die Google eine neue Einnahmequelle eröffnen. Google würde dann nicht nur von dem Traffic profitieren, den es seinen eigenen Diensten zuleitet, sondern auch an der Weiterleitung von Traffic zu Konkurrenten über “Rival Links” verdienen. Das schafft einen weiteren Anreiz für Google, weiteren Inhalte-Anbietern eine kostenpflichtige Anzeige ihrer Inhalte in
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Definition der "Google Specialised Results Links", Verpflichtungszusagen, Ziff. 21.
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Vgl. Bunnyfoot(2/2013): 41% der Google-Nutzer waren sich darüber nicht bewusst, dass Google AdWords bezahlte Werbung waren, sondern hielten diese Ergebnisse für am relevantesten, http://econsultancy.com/uk/blog/62249-40-of-consumers-areunaware-that-google-adwords-are-adverts. 3



So das Ergebnis der Studie Hyman/Franklyn, Search Neutrality v. Search Bias: An Empirical Perspective on the Impact of Architecture and Labeling, Mai 2013. Die Studie kommt zum Ergebnis: “Eine weitere Hervorhebung des Google Shopping-Labels, die klar verdeutlicht, dass es sich um bezahlte Inhalte handelt, hat keinen Einfluss auf die Klickrate.“
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den Suchergebnissen (wie z.B. derzeit im Bereich Shopping) anzubieten, da dies Voraussetzung für das lukrative "Paid Rival Link"-Modell ist. 2.



Darstellung von Google-Produkten in der mobilen Suche – Google Shopping



Derzeitige missbräuchliche Darstellung:



Googles Abhilfevorschlag:



Auch in diesem Beispiel einer Produktsuche auf einem mobilen Endgerät liegt der Missbrauch in der Einblendung des Google-Shopping Ergebnisses als erstem Suchergebnis unter der Anzeige. Als Abhilfe bietet Google eine neue Überschrift an, "Google Shopping results". Anders als bei der Suche auf herkömmlichen PCs (vgl. den vorherigen Screenshot) werden die drei im Auktionsverfahren bestimmten "Rival Links" nicht unmittelbar angezeigt, sondern erst nach einem Klick auf den mit "Other sites" bezeichneten Link. Kritik: Google hat es allein in der Hand, den Miss-/Erfolg der Anzeige von “Rival Links” zu bestimmen. Google behält sich das Recht vor, nach seiner Wahl Unternehmen zum Pool hinzuzufügen, aus dem es die Links auswählt, die als “Other site” angezeigt werden (vgl. Annex 1, I1g). Durch die gezielte Hinzufügung von Anbietern mit qualitativ minderwertigen Angeboten zum Pool kann Google auf einfache Weise beeinflussen, dass Nutzer schlechte Erfahrungen mit einem Klick auf eine "Other site" machen. Je häufiger Nutzer auf eine “Other site” mit irrelevanten Ergebnissen klicken, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie denselben “Fehler” noch einmal machen.
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3.



Kennzeichnung von werbefinanzierten Diensten – Google Maps



Derzeitige missbräuchliche Darstellung:



Googles Abhilfevorschlag:



Im Bereich der Suche nach Orten liegt der von der Kommission identifizierte Missbrauch von Marktmacht darin, dass Google als erstes Suchergebnis (und als einzige Grafik) eine Karte von Google Maps einblendet und darunter Informationen aus Google Maps (Google-Bewertungen, Kontaktdaten) anzeigt, die wiederum zu Google Maps verlinken. So führt jeder Klick auf "Google reviews" oder einen Pin direkt zu Google Maps. Zur Beseitigung des Missbrauchsvorwurfs schlägt Google vor, das Layout der Ergebnisseite durch einen Rahmen um die Ergebnisse aus Google Maps sowie eine neue Überschrift ("Google Places Search" statt "Places for"), die Umbenennung des letzten Links (“More Google Places near” statt “More Places near”) und die Einblendung von drei "Rival Links" zu verändern. Kritik: Es stellt keine Gleichbehandlung dar, wenn Konkurrenzseiten durch nicht eindeutige und wenig aussagekräftige Links unter den Links zu Google-Diensten angezeigt werden. Die Begünstigung eigener Produkte besteht fort, wenn Google Nutzern als erste Ergebnisse auf eine Suchanfrage direkt Antworten aus den eigenen Diensten einblendet (z.B. eine Karte und Daten aus Google Maps), während Konkurrenzdienste lediglich als kleine blaue Links oder gar nur "Other sites" eingeblendet werden. Nutzer haben keinen Grund weiterzuklicken, wenn ihnen schon Google die Information aus seinen eigenen Diensten auf der allgemeinen Ergebnisseite präsentiert. Google behält sich damit den Vorteil der ersten Antwort vor. Informationen von Konkurrenzdiensten sind mindestens einen weiteren Klick entfernt.
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4. Darstellung von Google-Diensten ohne Anzeigen oder bezahlte Suche – Google News Derzeitige missbräuchliche Darstellung:



Googles Abhilfevorschlag:



Der Missbrauch von Marktmacht liegt hier darin, dass Google bei der Suche nach Themen des alltäglichen Geschehens vor allen anderen Nachrichtenquellen und den normalen Suchergebnissen (hier: www.barackobama.com und Wikipedia) einen speziellen Nachrichten-Ergebnisblock platziert, der auf Google News verweist. Dieser Ergebnisblock wird weiter dadurch hervorgehoben, dass er den einzigen Link enthält, der mit einem Bild versehen ist und so die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich zieht. Der erste ("News results for") und der letzte Link ("More news results for") dieses Ergebnisblocks leiten die Nutzer zu Google News weiter. Die Links dazwischen führen zwar zu den dort genannten externen Nachrichtenseiten (New York Times und Reuters). Allerdings ist Voraussetzung für die Anzeige innerhalb dieses attraktiven Ergebnisblocks, dass die verlinkten Seiten, praktisch als “Gegenleistung”, Google News die Verwendung ihrer Artikel dadurch ermöglicht haben, dass sie keine technischen Vorkehrungen gegen die Anzeige ihrer Inhalte in Google News getroffen haben. Dies lässt Presseverlagen kaum eine andere Wahl, als die Nutzung ihrer Inhalte in Google News hinzunehmen, wenn sie bei der Websuche nach einem bestimmten aktuellen Thema gefunden werden wollen. Zur Abhilfe bietet Google lediglich eine neue Bezeichnung der beiden Links zu Beginn und am Ende des speziellen Nachrichtenblocks an, die zu Google News führen. Da Google derzeit kein Geld für die Einblendung einer Nachricht in Google News verlangt und hier auch keine Werbung schaltet, bietet es keine “Rival Links” zu konkurrierenden Nachrichten-Aggregatoren an. Die Zahlung für “Rival Links” schafft indes einen Anreiz für Google, ein Entgelt für die Einbindung oder Positionierung in Google News zu verlangen und dann den Nachrichten-Ergebnisblöcken in der allgemeinen Suche “Rival Links” zu Aggregatoren hinzuzufügen. Diesliefe auf eine Begünstigung von Nachrichten-Aggregatoren gegenüber Online-Presseportalen hinaus, obwohl Erstere meist nur die Originalinhalte von Letzteren kopieren. Kritik: Googles Vorschläge sind bereits von vornherein unzureichend, da sie lediglich die bevorzugte Darstellung von speziellen Suchangeboten betreffen und Google weiterhin die aktive Zurückstufung von Konkurrenten erlauben. Die Vorschläge beschränken lediglich die Darstellung spezieller Angebote bei der Suche. Sie hindern Google nicht daran, seine anderen Dienste wie z.B. das soziale Netzwerk Google+ oder die Videoplattform YouTube durch die normale (horizontale) Suche höher zu platzieren.
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Auch verhindern die Vorschläge nicht, dass Google Konkurrenten in den Suchergebnissen aktiv zurückstuft, wobei die Zurückstufung von Konkurrenten und die Bevorzugung eigener Dienste Hand in Hand gehen. Google kann nach wie vor eigene Dienste auf die vordersten und Konkurrenten auf die hintersten Plätze schieben. B. Googles Vorschläge zur missbräuchlichen Verwertung fremder Inhalte Einen weiteren Missbrauch von Marktmacht sieht die Kommission darin, dass Google Originalinhalte wie Nachrichten, Fotos und Bewertungen von anderen Webseiten ohne deren Zustimmung nutzt. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Google News, ein Dienst, der ohne einen einzigen Journalisten auskommt, aber Google schon seit 2007 Traffic auf die allgemeine Suchseite zugeführt hat (bereits ein Jahr nach dem Start von Google News im Wert von $ 100 Mio.4), indem er die wichtigsten Nachrichten-Auszüge und Fotos von Websites der Presseverleger ohne deren Zustimmung kopiert. Nach Ansicht der Kommission profitiert Google "hierdurch von den Investitionen seiner Wettbewerber, manchmal gegen ihren ausdrücklichen Willen". Dieses Vorgehen reduziert Anreize, in die Herstellung eigener Inhalte zu investieren, weil Nutzer kein Motiv mehr haben, andere Seiten aufzurufen, wenn Googles Suche sie bereits mit jeglicher Information versorgt. Verwertung fremder Inhalte am Beispiel von Google News:



Als Abhilfe bietet Google Webseitenbetreibern eine Möglichkeit an, die Nutzung aller Inhalte ihrer Website (also einer ganzen Domain, nicht einer Unterseite) von Googles spezialisierten Suchdiensten durch ein “Formblatt” auszuschließen, das innerhalb von 30 Arbeitstagen umgesetzt wird. Zudem bietet Google folgende Vorschläge an: a)
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Anbieter von Websites mit Produkt- oder Ortssuchen können bestimmte Informationen (Bewertungen, Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten) auf einer Webseite für die Nutzung in Googles spezialisierten Suchdiensten sperren, wobei die Sperrung allerdings nur maximal 10% des lesbaren Textes umfassen kann, sodass 90% der auf diesen Seiten verfügbaren Informationen weiterhin einem freien Zugriff durch Google unterliegen würden;



CNN Money, v. 22.7.2008, http://tech.fortune.cnn.com/2008/07/22/whats-google-news-worth-100-million/ ("What's Google News worth? $ 100 million"). "Google News ist kostenfrei und hat keine Anzeigen. Welchen Wert hat es für Google? Ungefähr $100 Millionen. Diese Zahl präsentierte Google Vice President Marissa Mayer […] während einer [..] Konferenz. [..] Der Online Gigant geht davon aus, dass Google News Leser auf die Haupt-Suchseite bringt, wo sie Suchen tätigen, die bezahlte Werbung hervorrufen. [..] Sie müssen Google News als $100 Millionen schwere Such-Verweis-Maschine sehen ". Dies zeigt zugleich wie fadenscheinig Googles Differenzierung zwischen eigenen Diensten, die Traffic direkt monetarisieren (über Anzeigen oder über bezahlte Einblendungen) und solchen Diensten ohne Monetarisierung ist.
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b) Verleger von Zeitungen (gemeint sind wohl alle auf Google News erscheinenden Verleger, wozu allerdings auch Zeitschriftenverleger gehören) sollen die Option haben, für jede einzelne Webseite (d.h. für jede Seite, die unter einer eigenen Adresse (URL) im Internet abrufbar ist, aber nicht für einzelne Inhalte auf dieser Seite), aa) die Anzeige der Inhalte dieser Seite in Google News vollständig auszuschließen, bb) ein Datum zu bestimmen, nach dem diese Inhalte dort nicht mehr erscheinen, sowie cc) die Anzeige von Snippets in Google News zu stoppen, ohne dass dadurch auch einfache Links zu diesen Inhalten in Google News entfallen. Kritik: Google schreibt Inhalteanbietern unpraktikable und mühsame technische Schritte vor, wie sie sich gegen Googles unautorisierte Verwertung ihrer Inhalte schützen können und legt ihnen die Kosten dafür auf. Google nimmt weiterhin für sich das Recht in Anspruch, alle - auch urheberrechtlich geschützte - Inhalte ohne vorherige Zustimmung für seine Dienste zu verwerten. Statt selbst die vorherige Zustimmung des Rechteinhabers zur Nutzung der Inhalte Dritter in Googles zahlreichen Diensten einzuholen, erwartet Google von den Rechteinhabern, proaktiv jeden Betreiber einer Website, auf der die jeweiligen Inhalte gefunden werden können, darin anzuleiten, die von Google bereitgestellten technischen Instrumente einzusetzen, die aber bei näherer Betrachtung weder praktikabel noch ausreichend sind. Damit schiebt Google die Verantwortung zur Verhinderung von unautorisierten Nutzungen von Inhalten auf die Inhalteanbieter und stellt damit das Verhältnis zwischen Täter und Opfer auf den Kopf. Wegen Googles Monopolstellung ist eine Opt-out-Lösung keine Option. Ein Opt-out, wie von Google vorgeschlagen, ist kein taugliches Instrument. Solange Inhalteanbieter faktisch keine andere Wahl haben, als das Angebot von Google zu nutzen und dort präsent zu sein, um online gefunden zu werden, ist das “Angebot”, Google-Dienste zu blocken, keine brauchbare Option. Inhalteanbieter sind vor diesem Hintergrund für ihre Auffindbarkeit darauf angewiesen, dass Google in der allgemeinen Suche Links zu ihren Inhalten anzeigt. Das Anzeigen der Inhalte selbst geht jedoch über das für die Suche Erforderliche hinaus. Googles Vorschläge aber bieten Inhalteanbietern keine Möglichkeit, angemessen zwischen einer Verlinkung auf Inhalte und der eigentlichen Darstellung dieser Inhalte zu differenzieren. Die von Google angebotenen Optionen für ein Opt-out geben lediglich die Möglichkeiten wieder, die bereits existieren, aber nicht den Missbrauch von Marktmacht verhindern. Bis auf die Opt-outLösung für die Anbieter von Produkt- und Ortsuchen stehen alle vorgeschlagenen Sperr-Optionen den Webseiten-Betreibern seit langem über das “Robots Exclusion Protocol” in der von Google implementierten Form zur Verfügung.5 Tatsächlich “hatten Verleger schon immer die Möglichkeit, das Erscheinen auf Google News zu vermeiden, indem sie einfach das Google News Help Center kontaktieren”6. Sowohl im Missbrauchsverfahren vor der Kommission als auch in nationalen Urheberrechtsprozessen hat Google nachdrücklich auf das Bestehen dieser Optionen hingewiesen, um ein Fehlverhalten von sich zu weisen. Trotzdem hat die Kommission einen Missbrauch von Marktmacht durch Google identifiziert, und mehrere Mitgliedstaaten haben Initiativen für einen besseren gesetzlichen Schutz gegen die Ausbeutung von Inhalten durch Suchdienste eingeleitet. Entweder hat Google, um ein eigenes Fehlverhalten abzustreiten, bislang Opt-out-Lösungen vorgetragen, die tatsächlich bisher nicht bestanden, oder Google verkauft bereits lange bestehende Optionen als neue Zugeständnisse. Die Vorschläge erfüllen nicht das Mindestbedürfnis der Rechteinhaber, zwischen verschiedenen Nutzungsarten zu differenzieren und ihre Nutzungsrechte angemessen zum Ausdruck zu bringen.
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Option 2 entspricht ; Option 2b.aa) entspricht ; Option 2b.bb) steht für und Option 2b.cc) entspricht . 6



Italienische Wettbewerbsbehörde, AGCM, Fall A420 – FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali/Google, Prov. n. 21959, 2011, S. 3.
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Die vorgeschlagenen Opt-out-Lösungen erlauben es den Inhalteanbietern nicht, im Vorfeld einer Nutzung trennscharf darüber zu entscheiden, welche ihrer Inhalte sie für welche Art der Nutzung freigeben und durch welchen Anbieter und Dienst diese Inhalte genutzt werden können. Ebenso wenig können sie Auskunft über die Reichweite und die Bedingungen der gestatteten Nutzung geben. Die von Google vorgeschlagenen Optionen stellen den Anbieter vor die Wahl zwischen “alles oder nichts. Insbesondere erlauben es die Vorschläge Inhalteanbietern nicht, bestimmte Inhalte, die gemeinsam mit anderen auf einer Webseite angezeigt werden, unabhängig voneinander zu sperren. Finden sich etwa auf einer Webseite mehrere Artikel, wie dies auf der Homepage von Presseportalen meistens Standard ist, können diese nur gemeinsam und nicht einzeln, dem Zugriff durch Google entzogen werden. Verleger können nach wie vor nicht diese Nutzungen sperren…



...ohne zugleich auch diese Handlungen zu blockieren



Googles Indexierung und Anzeige eines bestimmten Artikels oder Texts auf einer Webseite (URL)



Alle anderen Artikel / Texte auf dieser Webseite (da nur Sperrungen ganzer URL-Adressen möglich sind)



Google News



"News zu.." Ergebnisblock in der allgemeinen Websuche, da dieser auf Google News zurückgreift. Die begünstigte Einblendung von "News zu"-Ergebnisblöcken in der allgemeinen Websuche, schließt die Blockade von Google News faktisch aus (s. oben B 4.).



Google News



Google Alert (da der Dienst auf Google News zurückgreift)



Snippets



Anzeige in der (Sofort-) Vorschau bei der Websuche, da sich diese nur zusammen mit Snippets blockieren lässt



Google Web Search



Partnerdienste, die auf Googles Index zurückgreifen, z.B. AOL, GMX, MySpace, T-Online.de



Google bietet nur Produkt- und Ortsuchanbietern die Möglichkeit an, bestimmte Informationen auf ihren Webseiten für einen Opt-out zu kennzeichnen. Der Vorteil dieser Option ist wegen ihrer Beschränkung auf nur 10% des lesbaren Textes zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite zeigt dieser Vorschlag, dass Google die von Verlegern seit vielen Jahren geforderten Möglichkeiten zur differenzierten Information über Nutzungsrechte – auch innerhalb ein und derselben URL-Adresse – technisch umsetzen könnte. Dennoch bietet Google den Verlegern weiterhin nur holzschnittartige Optout Optionen an, und diese Möglichkeiten sollen ohne erkennbaren Grund auch nur Zeitungsverlegern offen stehen, obwohl dieses Recht selbstverständlich auch auf Zeitschriften- und reine Onlineverleger und damit alle “Presseverleger” erstreckt werden muss. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, stellt Google ausdrücklich klar, dass es weiterhin alle Inhalte verwenden darf, die bislang von seinen Crawlern indexiert wurden, und zwar einschließlich der Inhalte, die ein Opt-out erklärt haben. Die Zusagen umfassen auch keine Pflicht, für verursachte Schäden aufzukommen und die erlangten Wettbewerbsvorteile auszugleichen.
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BDZV – Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (Federation of German Newspaper Publishers) Helmut Verdenhalven, Head of Media Politics [email protected] Tel.: +49 30 7262 98203



VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (Association of German Magazine Publishers) Dr. Christoph Fiedler, Managing Director for European and Media Policy, [email protected] Tel.: +49 307 262 98120



UNTERSTÜTZT DURCH:



EMMA - European Magazine Media Association Max von Abendroth, Executive Director [email protected] Tel.: +32 2 536 06 04



ENPA - European Newspaper Publishers' Association Francine Cunningham, Executive [email protected] Tel.: +32 2 551 01 90



EPC - European Publishers Council Angela Mills-Wade, Executive Director [email protected] Tel.: +32 2 231 1299



OPA - Online Publishers Association Europe Alice Grevet, Head of Operations [email protected] Tel.: +33 1 601 150 89 AKM - Aikakausmedia / Aikakauslehtien Liitto (Finnish Periodical Publishers' Association) Mikko Hoikka, Executive director [email protected] Tel.: +358 9 2287 7229



Director



7286 1_Go
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A.L.E.J. - Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux (Luxembourg Newspaper Publishers' Association) Alvin Sold, President [email protected] Tel.: +352 547131 201



ARi - Asociación de Revistas de Información (Spanish Magazines Association) Yolanda Ausín Castañeda, Directora General [email protected] Te.: +34 91 360 49 40



aede - Asociatción Editores de Diarios Españoles (Spanish Association of Daily Newspaper Publishers) Irene Lanzaco, Deputy Director General [email protected] Tel.: +34 91 425 10 85



Unie vydavatelu (Czech Publishers' Association) Jozef Sabla, Director [email protected] Tel.: +420 222 329 730



FIEG - Federazione Italiana Editori Giornali (Italian Federation of Newspaper and Periodical Publishers) Isabella Splendore, Head of Legal and International Affairs [email protected] Tel.: +39 06 46201434



NNI - National Newspapers of Ireland Frank Cullen, Co-Ordination Director [email protected] Tel: +353 1 668 90 99 NS - The Newspaper Society Catherine Courtney, Legal Counsel [email protected] Tel: +44 20 7632 7400



NDP - Nieuwsmedia (The Dutch News Media Association) Tom Nauta, Director [email protected] Tel.: +31 20 430 91 71
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IWP - Izba Wydawców Prasy (Polish Chamber of Press Publishers) Maciejem Hoffman, Director General [email protected] Tel.: +48 22 828 59 30



PPA - Professional Publishers Association Mark Burr, Head of Public Affairs [email protected] Tel: +44 02074044166



SL - Sanomalehtien Liitto (Finnish Newspapers Association) Jukka Holmberg, Executive director [email protected] Tel.: +358 9 2287 7304



SMPA - Sverigestidskrifter (The Swedish Magazine Publishers Association) Kerstin Neld [email protected] Tel.: +46705804108



TU - Titningsutgivarna (Swedish Media Publishers' Association) Per Hultengård, VD [email protected] Tel.: +46 8 692 46 46



UPP - Union des Editeurs de la Presse Périodique (Belgian Periodical Publishers' Association) Luc De Potter [email protected] Tel.: +32 (0)2/414.12.35



SCHWEIZER MEDIEN Urs F. Meyer, Managing Director [email protected] Phone: +41 44 318 64 64
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This Der Nutzen Von Beratungsunternehmen Aus Sicht Der Kunden By M Westphal PDF on the files/S3Library-F85f6-F5ff7-Dba1d-Feedf-Aa47a.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for addition










 


[image: alt]





Das Berufsbild des Wissensmanagers aus der Sicht der Praxis 

Für WM – Berater sind dagegen meist ein ... interne) Beratung sowie Projektarbeit im Mittelpunkt, woraus sich ableiten lässt, dass insbesondere Kenntnisse und ...










 


[image: alt]





das spannungsfeld schule konfliktpotenziale aus der sicht der 

This Das Spannungsfeld Schule Konfliktpotenziale Aus Der Sicht Der Lehrerinnen By Daniel Passweg PDF on the files/S3Library-01fe5-0d404-76f76-F1c6b-D82b0.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of










 


[image: alt]





scheidungskinder die trennung der eltern aus sicht der kinder by 

3/3. The writers of Scheidungskinder Die Trennung Der Eltern Aus Sicht Der Kinder By Markus Kaufhold have made all reasonable attempts to offer latest and precise information and facts for the readers of this publication. The creators will not be hel










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














